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Einleitung

„There are laws for people and there are laws for 
business, but you are a new category, a third cate-
gory, people as business. As hosts, you are micro-
entrepreneurs, and there are no laws written for 
microentrepreneurs.“

Airbnb CEO Brian Chesky1

„Uber, the world’s largest taxi company, owns no  
vehicles. Facebook, the world’s most popular media  
owner, creates no content. Alibaba, the most valu-
able retailer, has no inventory. And Airbnb, the 
world’s largest accommodation provider, owns no 
real estate. Something interesting is happening.“2

Die Sharing Economy sollte ursprünglich den Umstand ausnutzen, dass Res-
sourcen, insbesondere Gegenstände, nur einen Bruchteil der Zeit benutzt werden. 
Onlineplattformen ermöglichen einem großen Kreis von Personen, diese anderen 
anzubieten. Dabei besteht ein breites Spektrum in Bezug auf die angebotenen 
Leistungen und ein mögliches Entgelt.3 Es handelt sich um ein rasch wachsendes 
Phänomen.4 Der voraussichtliche weltweite Umsatz der Sharing Economy wird in 
unterschiedlichen Studien auf einen mittleren Milliardenbetrag geschätzt.5 Gleich-
zeitig bestehen erhebliche Unsicherheiten, ob diese Einnahmen ordnungsgemäß 
erklärt und besteuert werden. Erste Studien zeigen, dass insbesondere Kleinstan-
bieter ihre Einnahmen oft nicht erklären, wobei bislang nicht geklärt ist, ob dies 
aus Unwissenheit über die gesetzlichen Vorschriften oder aufgrund der bewussten 
Entscheidung zur Steuerhinterziehung erfolgt. Die Behauptung, die Sharing Eco-
nomy fördere eine effizienteren Ressourcennutzung im Vergleich zu etablierten 
Unternehmen, ist bislang nicht empirisch bewiesen. Insoweit kann eine Überprü-
fung der gesetzlichen Regelungen einen wichtigen Beitrag leisten. Auch wenn die 
Besteuerung der Sharing Economy den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bil-
det, können die damit verbundenen Rechtsgebiete, insbesondere das Arbeits- und 

	 1	Zitiert nach Bradshaw, Financial Times v. 12. 11. 2013.
	 2	Goodwin, Techcrunch v. 03. 03. 2015.
	 3	Ranchordás, Minnesota Journal of Law, Science & Technology 2015, 413 (474).
	 4	Remeur, Kollaborative Wirtschaft und Besteuerung, 4.
	 5	Pricewaterhouse Coopers, Report 2014, 1, $ 335 Mrd. im Jahre 2025, wobei nur fünf Be-
reiche und nur die Umsätze der Plattformen berechnet werden; anders beispielsweise Goudin,  
The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy, 79–84, welcher im Jahr 2016 von einem 
Potenzial von 572 Mrd. € ausgeht; siehe dazu OECD (2019), The Sharing and Gig Economy, 17.
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Ordnungsrecht nicht ausgeblendet werden. Die Veränderung durch die Sharing 
Economy liegt dabei nicht nur in der geografischen Ausbreitung, sondern insbe-
sondere in der Häufigkeit und monetären Erwägungen.

Bei diesen Geschäftsmodellen kann die Abgrenzung zu gewerbsmäßig erbrach-
ten Leistungen eine wichtige Rolle spielen. Die Abgrenzung wird umso relevanter, 
je mehr sich beide Positionen rechtlich unterscheiden, wo also Pflichten nach einem 
„Alles-oder-Nichts“-Prinzip bestehen. Steuer- und Sozialversicherungssysteme 
weisen eine Vielzahl von Schwellenwerten und Freibeträgen bei der Bemessung 
der Steuern und Beiträge auf, die möglicherweise angepasst werden müssen, um 
den Wettbewerb nicht zu verfälschen. Dies gilt auch für zahlreiche Merkmale, die 
festlegen, ob bestimmte Leistungen einer Regulierung unterliegen.

Allerdings sind bei geringer Wertschöpfung der einzelnen Nutzer auch Fragen 
der Compliance und der Durchsetzung der Regelungen von Bedeutung. Es ist an-
dererseits durchaus denkbar, dass die digitale Erfassung der einzelnen Leistungen 
die Durchsetzung von Steuern und Regeln verbessert.

Zwischenzeitlich haben zahlreiche Jurisdiktionen spezielle formelle und mate-
rielle Vorschriften bezüglich der Sharing Economy eingeführt. Zahlreiche Städte 
schließen mit Airbnb, einem Vorzeigeunternehmen der Sharing Economy, Ver-
träge über die Abführung lokaler Abgaben, darunter auch die deutschen Städte 
Dortmund, Dresden und Frankfurt am Main.6 Diese sowie unzählige bestehende 
Regelungen sind Gegenstand politischer Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten. 
Das Spektrum reicht dabei von Forderungen nach neuen Regelungen,7 einer ge-
ringfügigen Modifikation der bestehenden Regelungen8 bis hin zur Ablehnung von 
(Sonder-)Regelungen für diese neue Wirtschaft.9 Dabei drücken Gesetze langfris-
tige Wertentscheidungen aus, welche nicht per se durch den technologischen Wan-
del infrage gestellt werden.10 Die wesentlichen Vorgaben für die Besteuerung der 
Digitalen Wirtschaft finden sich bereits im Bericht der OECD aus dem Jahr 1998. 
Insbesondere sollen elektronische und analoge Leistungen neutral und gleichmäßig 

	 6	Airbnb listet auf seiner Internetseite über 500 Vereinbarungen, davon 350 in den 
USA, https://www.airbnb.de/help/article/2509/in-welchen-gegenden-ist-der-einzug-und-die-
abf%C3%BChrung-von-belegungssteuern-durch-airbnb-verf%C3%BCgbar.
	 7	Sundararajan, The Sharing Economy, 146: „Put differently, history suggests that it is nei
ther possible nor economically viable to simply adopt existing rules and apply them to a new 
economy.“; so auch Ranchordás, Minnesota Journal of Law, Science & Technology 2015, 413 
(474); Beretta, Intertax 2017, 2 (5 f.).
	 8	Oei / Ring, Washington University Law Review 2016, 989 (1008 ff.) m. w. N.
	 9	(Allgemein zur Digital Economy) Schön, Bulletin for International Taxation 2018, 272 
(272): „These norms show a general character and can be applied to new facts irrespective 
of changes in the real world, whether these are changes in technology or changes in the way 
business is done.“; Goudin, The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy, 15.
	 10	Schön, Bulletin for International Taxation 2018, 272 (272); für das Steuerrecht sog. 
Canard’sche Steuerregel („alte Gesetze sind gute Gesetze“), mit kritischer Würdigung bei 
Wernsmann, Verhaltenslenkung in einem rationalen Steuersystem, 327 f.
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behandelt werden.11 Diese allgemeinen Zielsetzungen bedürfen einer Umsetzung in 
konkrete Regelungen. Dabei kann sich eine Verzerrung gleichermaßen durch neue 
wie auch durch die fehlende Überarbeitung alter Regelungen ergeben.

Wie zahlreiche IT-Unternehmen bekräftigen auch Plattformen in der Sharing 
Economy, dass sie ihre steuerlichen Pflichten erfüllen und die gesetzlich geschul-
deten Steuern zahlen. Wie die vorliegende jedoch Arbeit zeigen wird, ist diese 
Aussage zumindest unvollständig:

–	 De lege lata treffen Plattformen ggf. Auskunftspflichten, denen in der Praxis 
häufig nicht nachgekommen wird.

–	 Plattformen vertreten den Standpunkt, sie seien reine Vermittler und entspre-
chend zu besteuern. Es muss untersucht werden, ob Plattformen nicht tatsächlich 
selbst als Leistungserbringer anzusehen sind.

–	 Drittens muss de lege ferenda überprüft werden, welche Anpassungen erforder-
lich sind, damit auch die Anbieter ordnungsgemäß besteuert werden. Dabei geht 
es sowohl um eine Überprüfung des materiellen Rechts wie auch des Verfahrens-
rechts.

Im ersten Teil werde ich die Sharing Economy darstellen und aufzuzeigen, dass 
aufgrund der veränderten Transaktionsstruktur und ihrer Größe eine umfassende 
(steuerliche) Befassung mit ihr erforderlich ist.

Hierzu sollen im zweiten Teil zunächst Umfang und der Höhe der Steuerpflicht 
aus typischen Transaktionen in der Sharing Economy dargestellt werden. Daran 
anschließend wird dargestellt, ob und wie die Steuer nach dem geltenden Recht 
möglichst effizient erhoben werden kann. Die konkrete Analyse orientiert sich 
dabei an der Rechtslage in Deutschland.

Im dritten Teil soll es um die Frage gehen, wie der deutsche Staat auf ein et-
waiges Vollzugsdefizit reagieren sollte. In Betracht kommt zum einen eine Be-
schränkung des materiellen Steueranspruchs oder die bewusste Entscheidung hin 
zur Nichtbesteuerung. 

Falls ein Vollzugsdefizit besteht, so muss auch die Frage gestellt werden, ob 
dies Rückwirkung auf das materielle Steuerrecht hat. Dabei ist sowohl das Voll-
zugsdefizit als auch der Schutz ordnungsgemäß besteuerter Wettbewerber zu be-
rücksichtigen. Schließlich muss auch die Frage beantwortet werden, wie ein „level 
playing field“ zwischen – der jeweiligen Staatsgewalt unterliegenden – inländi-
schen Vermittlern und ausländischen Vermittlern geschaffen werden kann. Soweit 
möglich und sinnvoll werden Regelungsansätze aus anderen Ländern daraufhin 
überprüft, ob sie in das deutsche System integriert werden können.

	 11	OECD (1998), Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, 4; zuletzt wieder-
holt in OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 
Final Report, 17 ff.


